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17.  Beschränkt man das Mindestmaß auf 
Beobachtungs- und Nachbesserungspflichten, 
könnte der Staat längstmöglich in einem Zustand 
unwissender Untätigkeit verharren. Deswegen 
muss der Gesetzgeber eine Regelung schaffen, die 

das aus der Unwissenheit resultierende Risiko 

zweiter Ordnung verringert und den Zustand 
der Unwissenheit auf das Notwendigste verkürzt. 
Die Last der Unaufklärbarkeit darf dabei nicht 
allein dem potentiell Geschädigten auferlegt wer-
den, was z.B. durch Nachweis- oder Kennzeich-
nungspflichten des Produzenten erreicht werden 
kann. Dagegen ist ein vollständiges Verbot der 
Nanotechnologien nicht für den Mindestschutz 
erforderlich. 

IV.  Gesetzgeberische 
Handlungsmöglichkeiten 

18.  Zu über das Untermaßgebot hinausge-
henden Regelungen und Schutzmaßnahmen ist 
der Gesetzgeber nicht verpflichtet. Er hat jedoch 
im Rahmen seines weiten gesetzgeberischen Be-

urteilungs- und Gestaltungsspielraums die 
Möglichkeit, weitergehende Regelungen zu tref-
fen, solange diese nicht übermäßig in die Wis-
senschafts- und Wirtschaftsfreiheit eingreifen. 
Ansonsten führt das Bedürfnis zur Herstellung 
hundertprozentiger Sicherheit zu einem Aus-
schluss technischen Fortschritts und Innovation. 
Eine Reduzierung des Gesetzgebungsrechts auf 
Situationen oberhalb einer Gefährdungsschwelle 
würde andererseits ohne weitere Abwägung die 
Freiheit Einzelner der Sicherheit Aller vorziehen 
und ist deshalb ebenfalls abzulehnen. 

19.  Ein wichtiger Faktor im Rahmen der 
Verhältnismäßigkeitsprüfung ist das Vorliegen 
konkreter Anhaltspunkte für die Bestimmung 
der Risikointensität. Dies ist insbesondere bei 
den Nanotechnologien mit ihrer Vielzahl von 
Elementen und Anwendungsmöglichkeiten, die 
auch hinsichtlich eines denkbaren Gefährdungs-
potentials sehr unterschiedlich sind, für den Ge-
setzgeber problematisch. Interessant ist hier vor 
allem die Möglichkeit eines vollständigen Ent-
wicklungs-/Herstellungs- oder Anwendungsver-
botes bis zum positiven Nachweis der Unschäd-
lichkeit. Das Anwendungsverbot ist bereits bei 
abstrakten Indizien auf mögliche hohe Schäden 
verhältnismäßig, solange dem Produzenten der 
positive Unschädlichkeitsnachweis im Einzelfall 
möglich bleibt. Bei einem Entwicklungsverbot 
sind dahingegen konkrete Anhaltspunkte für ei-
nen möglichen, hohen Schaden zu fordern, 
selbst wenn noch Ungewissheit über die Ein-
trittswahrscheinlichkeit besteht. 

20.  Durch den Gesetzgeber ist die normati-

ve Bestimmung des Restrisikos zu leisten, also 
desjenigen Risikos für Schäden, dass der Gesetz-
geber wegen seiner Geringfügigkeit und/oder 
dem überwiegenden Nutzen des risikoträchtigen 
Verhaltens für den Einzelnen für zumutbar hält 
und das dieser deshalb zu tragen hat. In Fällen 
der Ungewissheit muss es dem Gesetzgeber zu-
mindest möglich sein, dieses Restrisiko durch 

ein Verbot auf Null zu reduzieren, bis er genau-
ere Kenntnisse erlangt hat und damit erkennen 
kann, ob die Risikolast wegen ihrer Geringfügig-
keit dem potentiell Geschädigtem auferlegt wer-
den kann. 
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